
licher Stellen wie jede andere Gewalttat auch konsequent strafrechtlich 
verfolgt werden.
Die Antwort auf die Frage, wie Menschen, die für das Gemeinwesen 
tätig sind, geschützt werden können, muss insbesondere auch Präventiv-
maßnahmen umfassen, die an die jeweilige Situation angepasst sind.

36. Abgeordnete
Filiz Polat
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie lange wird das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge weiter die Zulassungen zur Teilnahme 
an Integrationskursen aussetzen, vor dem Hinter-
grund, dass es nach mir vorliegenden Informatio-
nen keine Zulassungen von Berechtigten für Inte-
grationskurse gemäß § 5 der Integrationskursver-
ordnung und § 44 Absatz 4 des Aufenthaltsgeset-
zes (AufenthG) zu geben scheint, und mit wie 
vielen verpflichteten und zugelassenen Kursteil-
nehmenden rechnet das Bundesministerium des 
Innern im Jahr 2026 neben den Kursteilnehmen-
den nach § 44 Absatz 1 AufenthG (bitte nach 
Rechtsgrundlage für Teilnahme auflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries 
vom 28. Januar 2026

Die dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorliegen-
den Zulassungsanträge für Integrationskurse gemäß § 44 Absatz 4 des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) befinden sich derzeit noch in der inter-
nen Auswertung. Derzeit kann noch nicht sicher gesagt werden, wie 
lange dieser Prüfprozess noch andauert und wann eine abschließende 
Entscheidung über die Zulassung getroffen werden kann.
Der zweite Teil der Frage wird dahingehend verstanden, dass nach Zu-
lassungen und Verpflichtungen von Kursteilnehmern im Jahr 2026 ins-
gesamt gefragt ist, da bei verpflichteten Kursteilnehmern Schnittmengen 
zum Kreis der Anspruchsberechtigten nach § 44 Absatz 1 AufenthG be-
stehen. In diesem Verständnis sind für das Haushaltsjahr 2026 314.300 
potentielle Teilnehmer zu erwarten, davon rd. 129.500 Personen, die 
einen Zulassungsantrag an das BAMF richten und rd. 184.800 Personen, 
die durch andere Stellen zur Teilnahme am Integrationskurs berechtigt 
(zugelassen oder verpflichtet) werden.
Konkrete Angaben dazu, aufgrund welcher Rechtsgrundlage bzw. Auf-
enthaltstitel diese im Jahr 2026 voraussichtlich zur Teilnahme berechtigt 
sein werden, sind nicht möglich. Denn in einer Vielzahl von Fällen kön-
nen Teilnehmer aufgrund mehrerer Rechtsgrundlagen (Aufenthaltstitel) 
bzw. aufgrund einer Rechtsgrundlage auf mehreren Wegen Zugang zum 
Integrationskurs erhalten. Welcher dieser Wege letztlich im Einzelfall 
zur Kursteilnahme geführt hat, lässt sich deshalb gesichert nur im Rück-
blick ermitteln, aber nicht präzise in die Zukunft prognostizieren.

37. Abgeordnete
Ulrike Schielke-
Ziesing
(AfD)

Wie viele aktive Bundesbeamte gab es jeweils 
zum 31. Dezember der Jahre 2010 bis 2025 in 
allen obersten Bundesbehörden (bitte jeweils in 
Vollzeitäquivalenten angeben)?
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